


Walter Schweidler     

Über Menschenwürde 



 Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft

Herausgegeben von

 Christoph Böhr

 Die Reihe Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft will das Denken über 
den Zusammenhang von philosophischer Anthropologie und politischer Theorie neu bele-
ben. Sie ist getragen von der Überzeugung, dass nur in der Zusammenschau beider Sicht-
weisen öffentliches Handeln sinnbestimmt zu begründen ist: Keine politische Theorie, der 
nicht eine philosophische Anthropologie beigesellt ist, wie umgekehrt gilt: Keine Anthropo-
logie, die folgenlos bleibt für das Selbstverständnis von Politik. Zur Klärung dieses – heute 
weithin vergessenen – Zusammenhangs, wie er zwischen der Vergewisserung eines Men-
schenbildes und dem Entwurf einer Gesellschaftsordnung besteht, will die Schriftenreihe 
beitragen.
Im Mittelpunkt stehen dabei soziale, ökonomische und politische Gestaltungsaufgaben. 
Öffentliches Handeln bestimmt sich über Ziele. Die jedoch lassen sich nur entwerfen, wenn 
das Leitbild sowohl für die Ordnung des Zusammenlebens als auch für die Beratschlagung 
der Gesellschaft in Sichtweite bleibt: im Maßstab eines Menschenbildes. Der Bestand einer 
Ordnung der Freiheit hängt davon ab, dass der zielbestimmte Sinn für den Zusammenhang, 
wie er zwischen der Anerkennung verbindlicher Regeln und der Bereitschaft zum selbst-
bestimmten Handeln besteht, immer wieder neu entdeckt und begründet wird.
Die Reihe verfolgt mithin die Absicht, ein neues Selbstverständnis öffentlichen Handelns 
entwickeln zu helfen, das von der Frage nach den Zielen, auf die hin unsere Gesellschaft 
sich selbst versteht, ausgeht. Sie will die Refl exion der Theorie mit der Praxis der Delibe-
ration verbinden, indem sie die Frage nach dem Handeln wieder im Zusammenhang mit 
 dessen Zielbestimmung beantwortet.
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Einleitung

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: In dieser Ausgangsbestim-
mung der deutschen Verfassung liegt etwas unaufhebbar Paradoxes, das
nicht einer Verlegenheit entspringt, sondern zum Wesen dessen gehört,
worauf sie sich bezieht und beruft. Das Wort „unantastbar“ enthält näm-
lich nicht bloß ein Verbot; dass die Würde unantastbar ist, bedeutet nicht
einfach, dass sie nicht angetastet werden darf. Sonst stünde diese Aus-
gangsbestimmung schlicht in einer Reihe mit allen anderen Verboten des
Verfassungsgesetzes – oder doch zumindest mit jenen besonders privi-
legierten Schutzbeständen, die nach der Systematik des Grundgesetzes
unabänderlich sind: Demokratie, Rechtsstaat, Grundrechte und anderes
mehr.

Nach einer um sich greifenden Auslegungspraxis wird solches zwar
behauptet, aber der Wortlaut der Verfassung besagt etwas deutlich ande-
res. Denn die Grundrechte beruhen darauf, dass sie Menschenrechte sind,
jene vorstaatlichen Ansprüche des Menschen also, die nach der für die
gesamte Neuzeit richtungweisenden und heute über den ganzen Erdball
hinweg anerkannten Vorstellung die Legitimität der gesamten staatlichen
Ordnung begründen und vom Staat nicht etwa gewährt, sondern gewähr-
leistet werden. Und die Menschenrechte beruhen noch einmal auf der
Menschenwürde. So jedenfalls der deutsche Verfassungsgeber, wenn er
sagt, dass sich das deutsche Volk eben „darum“ zu den Menschenrechten
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und des Friedens be-
kennt, weil die Menschenwürde unantastbar ist.

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde stellt also nicht eines unter
den dem Staat vorgegebenen Menschenrechten dar, sondern den Grund,
aus dem sie dem Staat vorgegeben sind und damit eigentlich den Grund
der Menschenrechte selbst. „Unantastbar“ heißt daher, dass die Würde
einem Menschen, was immer man ihm oder er einem antut, gar nicht
genommen werden kann. Wäre es anders, wäre die Würde nur ein
– wenn auch noch so wichtiges – Recht unter anderen, dann müsste das

W. Schweidler, Über Menschenwürde, DOI 10.1007/978-3-531-18726-6_1, 
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Verbot, sie anzutasten, ja wieder auf einen anderen, noch gewichtigeren
Grund gestützt werden, und ein solcher wird weder in der deutschen
noch in den anderen Verfassungen und Rechtskonventionen auf dem
Erdball, jedenfalls soweit sie sich nicht explizit auf göttliches Recht beru-
fen, auch nur angedeutet. Ohne einen solchen anderen, gewichtigeren
Grund aber würde das Verbot der Unantastbarkeit der Menschenwürde
auf nichts anderem aufruhen als allein auf der Macht, es durchzusetzen;
der Staat wäre Machtstaat. Dass er das nicht sein darf, sondern dass er
Rechtsstaat ist, dafür liegt der Grund eben darin, dass die Würde jedes
Menschen unantastbar ist. Es handelt sich bei diesem Prinzip also, ob
man es hören will oder nicht, um einen Brückenschlag zwischen ,Sein‘
und ,Sollen‘. Die Würde, die den Menschen zu dem macht, der er ist,
begründet die gesetzliche Ordnung, nach deren Vorschriften sich unser
Leben wohl oder übel auszurichten hat.

Damit aber sind wir beim Paradox. Denn gerade wenn es zu unserem
menschlichen Sein gehört, dass unsere Würde überhaupt nicht angetastet
werden kann, erhebt sich ja die Frage, warum sie geschützt werden muss.
Der Zyniker könnte sagen: Wenn man jemandem seine Würde durch
nichts nehmen kann, was immer man ihm antut, nun: Dann ist ja alles
erlaubt. Man kann ihn berauben, belügen und foltern und noch eins
draufsetzen, indem man sagt, dass dies seiner Würde ja schließlich keinen
Abbruch tut. Was solchen Zynismus verhindert, ist eben, wenn über-
haupt etwas, dann nur die staatliche Macht, mit der unsere Gesetze zur
Anwendung gebracht werden. Und daraus könnte man dann wieder fol-
gern, was in der Tat der Standpunkt einer wohl etablierten Art von poli-
tischer Theorie ist, nämlich dass ein Wort wie ,Würde‘ eigentlich nur in
die Sonntagsreden gehört, dass es dem, was wir an den Werktagen unse-
rer Geschichte und Gegenwart als freiheitliche und soziale Zwangsord-
nung geschaffen haben, nur eine bedeutungslose Beschwörungsformel
hinzufügt.

Dem kann man zunächst einmal nur ein argumentum ad hominem
entgegenhalten, nämlich dass die Menschen, die jene freiheitliche und
soziale Zwangsordnung geschichtlich geschaffen, die für sie gekämpft
und gelitten haben und auch dafür gestorben sind, sie durchaus nicht als
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reinen Machtakt angesehen haben, sondern als Verpflichtung, als die Ver-
wirklichung jenes Uranspruchs jedes Menschen, der sich aus dem ergibt,
was wir heute seine Würde nennen. „Ich bin ein Jude“, sagt Shylock im
Kaufmann von Venedig, und beruft sich auf das, was allen Menschen
gemeinsam ist, einfach weil sie Menschen sind. „Hat nicht ein Jude
Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Nei-
gungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben
Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mit-
teln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer, als
ein Christ?“ Wo immer seit der Zeit, in der das geschrieben wurde, die
rechtlichen Verhältnisse in Staat und Gesellschaft sich substanziell ver-
bessert haben, geschah dies im Zeichen der Rückbesinnung darauf, dass
Menschen nicht anderen Menschen das Menschsein absprechen oder sie
so behandeln dürfen, als gehörten diese einem Geschlecht zweiter Klasse
an. Was wir als Angehörige des Menschengeschlechts sind, läßt sich von
dem, was uns zusteht, was uns geboten und verboten ist, überhaupt nicht
trennen.

Das aber ist, jenseits der bloßen Ebene des argumentum ad hominem,
auch die genuin philosophische Antwort auf die Frage, warum das Unan-
tastbare gleichwohl durch Norm und Zwang geschützt werden muss:
Der Respekt vor der menschlichen Würde, ob erzwungen oder nicht, ist
die notwendige Bedingung dafür, dass der hinreichende Grund, der die-
sen Respekt gebietet, sich in seiner ganzen Wirklichkeit zeigen kann.
Beides: seine Wirklichkeit und die Möglichkeit, sie an ihrer Entfaltung zu
hindern, gehören untrennbar zusammen. Das Unantastbare soll nicht
verletzt und muss vor Verletzung geschützt werden, weil es sich nur dann
als der Grund zeigen kann, der, nachdem er uns seine Verletzung ver-
boten und uns zu seinem Schutz verpflichtet hat, sich tatsächlich als
derjenige erweist, der es uns sogar unmöglich macht, ihn anzutasten. Das
Paradox des ,Unantastbaren‘ wurzelt daher, seinem weitesten und tief-
sten Sinn nach, in einem hochinteressanten, aber schwer zu verstehenden
Modalzusammenhang – und dieser wiederum in einem ganz eigenartigen,
spezifisch menschlichen Aspekt von Zeit, auf den wir erst zum Schluss
unserer Erörterungen zurückkommen werden.
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Soviel soll davon aber schon hier klargestellt sein: Man kann über
Würde philosophisch nicht sprechen, ohne auf die Frage zurückzugehen,
auf die nach Immanuel Kant zuletzt die gesamte Philosophie hinausläuft:
Was ist der Mensch? Nicht, dass es im Philosophieren um eine Formel,
ein Resultat ginge, das uns diese Frage beantwortet. Kein Philosoph und
noch weniger einer derer, die über Philosophie schreiben, und noch
weniger als diese ein Wissenschaftler qua Wissenschaftler könnte uns die
Antwort liefern. Eher noch kommt man dem richtigen Umgang mit ihr
näher, wenn man die Idee, dass auf sie – und nicht auf ihre Beantwor-
tung – die ganze Philosophie hinausläuft, radikal ernst nimmt und in ihr
eine Frage von jener Art entdeckt, ohne die das, wonach sie fragt, gar
nicht wäre, was es ist. Es gibt ja Fragen, die das Erfragte nicht in einer
noch ausstehenden Antwort suchen, sondern es als solches offenbaren,
das sich eben in der Frage als es selbst zeigt: das Erstaunliche schlechthin.
Der Ausruf des Psalmisten: „Was ist der Mensch, dass Du seiner
gedenkst“ ist wohl ein Ausdruck von dieser Art, die Frage- und Aus-
rufezeichen zugleich fordert und das, wofür sie stehen, in gewisser Weise
ineinander übergehen lässt. Dass er in der Bibel vorkommt, heißt kei-
neswegs, dass man sich mit ihm notwendigerweise in einem theologi-
schen Zusammenhang bewegt. Merleau-Ponty sagte von seiner gewiss
nicht religiösen Warte aus auch einmal, dass es im Philosophieren darauf
ankomme, nicht das Erstaunen über die Dinge in Wissen um sie zu
verwandeln, sondern sich mit ihnen zu wundern.1 Es kann also durchaus
sein, dass man, um zu verstehen, was die Würde des Menschen und ihre
Unantastbarkeit ausmacht, die Frage: „Was ist der Mensch?“ nicht nur
stellen, sondern sie auch daraufhin betrachten muss, was sie – vielleicht in
diesem Sinne des nur fragend zum Ausdruck zu bringenden Erstaunli-
chen – zu mehr als nur einer Frage macht.

1 Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, 1964, München 1986,
S. 137f.



I. Was ist der Mensch?
Mehr als nur eine Frage

mit mehr als nur einer Antwort

a) Explizite Antworten

Natürlich sind auf die Frage, was der Mensch sei, zahllose explizite Ant-
worten gegeben worden, und von den bedeutenden unter ihnen lässt sich
unendlich viel lernen. ,Animal rationale‘ ist die zurückhaltendste und
weitestreichende unter den Definitionen des Menschen bis heute geblie-
ben: das vernünftige, das sich von allen anderen Lebewesen durch das
Vermögen unterscheidet, alles Seiende als es selbst zu begreifen und in
eine vollständige Ableitungskette einzuordnen, in der jedem sein Platz als
Ursache oder Wirkung alles anderen zugewiesen ist.

Zu ihr gehört von Anfang an die Bestimmung des Menschen als des
zoon politikon2, des sozialen, und des zoon logon echon3, des sprechenden
Wesens. So universal der Anspruch wie auch die Wirkung dieser in ihrer
ursprünglichen Systematik bei Aristoteles geprägten Bestimmungen ist,
kann man sie doch nur vor ihrem geschichtlichen und kulturellen Hin-
tergrund verstehen, also der griechischen ,polis‘, die in der Form, in der
sie von den Begründern des metaphysischen Verständnisses vom Men-
schen als Vernunftwesen, also von Platon und Aristoteles, vorgefunden
wurde, das Ergebnis einer Freiheitsgeschichte gewesen ist. Was der
Mensch ist, das kann sich nach dem dabei durchgängig vorausgesetzten
Verständnis nur in der ,polis‘ zeigen, in der jedoch tatsächlich nur eine
verschwindend geringe Minderheit von Menschen lebt. Denn für die
Griechen war sie der Gegenentwurf zur ,tyrannis‘, zur Despotie, unter
der die ganze übrige, insbesondere die asiatische Welt lebte, von der man
sich in den Perserkriegen befreit hatte.

2 Aristoteles, Politik, 1253a.
3 Aristoteles, Tierkunde, 659a.

W. Schweidler, Über Menschenwürde, DOI 10.1007/978-3-531-18726-6_2, 
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012



16 I. Was ist der Mensch?

Das, im Gegensatz zum despotischen, „politische Regiment“ ist, wie
Aristoteles sagt, „jene Herrschaft im Freistaat“, durch die der Mensch
sich paradigmatisch von allen nichtmenschlichen Lebensformen unter-
scheidet – und damit auch von der vieler, ja der meisten Menschen, so wie
sie faktisch leben. Der Mensch ist ungleich. Und das ist auch gut so, oder
es kann jedenfalls nicht anders sein, weshalb es nach Aristoteles die Skla-
verei geben muss. Es sind „die Seelen freier Männer“4, die das Recht
verkörpern, mit welchem diejenigen, die hinter ihnen zurückstehen,
gezwungen werden, ihre Sklaven zu sein. Sklave ist der Gegenbegriff
zum Freien, und so „erhellt denn, dass einige Menschen von Natur Freie
oder Sklaven sind, für welche letzteren es auch nützlich und gerecht ist,
Sklaven zu sein“5. Die weitere Konsequenz ist, dass die nicht freie, die
Staatsordnung der „Barbaren“ im Grunde alle, die in ihr leben, zu Skla-
ven macht, dass also „ein Barbar von Natur und ein Sklave dasselbe ist.“6

Der Zusammenhang, um den es uns an dieser Stelle geht, ist nicht jener
der politischen Gerechtigkeit, auf den wir noch mannigfach zurückkom-
men werden, sondern ein anderer, theoretischerer Zusammenhang, der
für die gesamte politische Philosophie, gerade auch die der Neuzeit und
bis heute fundamental ist, nämlich kein anderer als der schon berührte
zwischen ,Sein‘ und ,Sollen‘.

Die Frage „Was ist der Mensch?“ kann wesentlich nicht beantwortet
werden, indem man bloße Fakten beschreibt oder erklärt. Was der
Mensch ist, erkennt man prinzipiell genauso wie daran, wie Menschen
leben, auch daran, wie andere nicht leben, also aus einer Differenz zwi-
schen dem, was ist und dem, was nicht ist, aber sein sollte. „Der Mensch
ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“7, beginnt eine der wir-
kungsmächtigsten politischen Schriften der Moderne, ine Gesellschaft ist
nicht der Tempel jener Wert-Idole, die auf dem Gipfel ihrer Monumente

4 Aristoteles, Politik, 1254b.
5 Ebd., 1255a.
6 Ebd., 1252b; vgl. dazu Walter Schweidler, Mensch – Staatsbürger – Sklave, in: Aristo-

teles, Politik, hg. v. Rüdiger Voigt, Baden-Baden 2011.
7 Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts,

1762, hg. v. Hans Brockard, Stuttgart 1977, S. 5.


